Zu dem Statut von ZJ in Deutschland.

Das ganze Schriftstück ist in dem bekannten Schreibstil der WTG verfasst. Es ist juristisch nicht anfechtbar. Es sind Begriffe drin, die der allgemeine Bürger nicht versteht oder anders sieht, wie es wirklich ist.

In der Präambel Abs. 2 ist von der „Leitenden Körperschaft“ die Rede.

Es geht daraus nicht hervor, das diese Leitende Körperschaft aus 11 oder 12 Männern aus Brooklyn, der Zentrale der Zeugen Jehovas besteht. Alle Anleitungen und Richtlinien für die ZJ kommen aus Amerika.

Das Christliche Humanitäre Hilfswerk der ZJ besteht (§5 Abs.2). Aber es wir in erster Linie für die eigene Glaubensgemeinschaft gebraucht. Es ist nicht so, wie es in §2  (1) anklingt, dass allen Opfern von Katastrophen geholfen wird.

Die ZJ sind bei Katastrophen oft die ersten die in dem Hilfsbedürftigen Gebiet eintreffen, aber sie kümmern sich in erster Linie um ihre eigenen Brüder. Wenn weitere Mittel vorhanden sind, dann wenden sie sich auch anderen zu.

§12 (1) Jeder ZJ hat die Anweisungen der Leitenden Körperschaft zu beachten. 

In den Schriften der WTG heißt es, „wenn du etwas nicht verstehst, dann sei ruhig und warte, bis du es verstehst“.

Einen Widerspruch gibt es nicht. Dann würde man die LKS nicht anerkennen und damit wäre man kein ZJ mehr.

In dem Absatz bezüglich Freiwilligkeit heißt es, dass dies insbesondere auch für den Predigtdienst gilt, den jeder ZJ durch die Taufe als Verpflichtung übernommen hat.
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Sind Jehovas Zeugen verpflichtet, „von Haus zu Haus“ zu predigen und die Literatur ihrer Glaubensgemeinschaft zu verteilen ?
Antwort:
Jeder Zeuge Jehovas bestimmt selbst über das Ausmaß seiner religiösen Tätigkeiten gemäß seinen Möglichkeiten nach dem biblischen Grundsatz der Freiwilligkeit und der Eigenverantwortlichkeit. Er hat nicht gegenüber anderen Menschen oder der Religionsgemeinschaft die Verpflichtung, eine bestimmte Zeit für seine religiösen Aktivitäten einzusetzen oder überhaupt tätig zu sein. Wenn er predigt, verwendet er zur Unterstützung seiner Gespräche nach eigenem Ermessen die Literatur der Religionsgemeinschaft. Diese Literatur, die in der deutschen Zentrale in Selters/Taunus in über 45 Sprachen hergestellt und in über 110 Länder versandt wird, sowie Kassetten und Videos werden kostenlos an Interessenten weitergegeben (Matthäus 10:8).

(Diese Seite ist von der Webseite der ZJ vor 2 Jahren rausgenommen worden. Aber es existiert eine Broschüre von 1996, „Fragen und Antworten“ wo dies aufgeführt ist.)

Jeder ZJ weis, dass er am Ende eines Monats einen Predigtdienstbericht abgeben soll. Es werden die Stunden notiert und wie viel Literatur er abgegeben hat. 

Die ZJ sind so aalglatt in ihren Interviews und öffentlichen Schreiben, das man es so und so verstehen kann. Sie stellen sich immer gut hin. Wenn man kein Insiderwissen hat, dann glaubt man denen und findet sie auch noch ganz gut. 

Die ZJ haben 15 Jahre gekämpft um KdöR. Und die Gerichte nehmen die Schreiben von Außenstehenden nicht ernst. So glauben sie den Halbwahrheiten der WTG. 

Der Autor ist uns bekannt. !!!!!

